
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich: 
 
Verwaltungsbehörde 
Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 
 
Mario Bauer 
Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Regierungspräsidium Tübingen 
Konrad-Adenauer-Straße 20 
72072 Tübingen 
T. +49 7071 757-177615 
mario.bauer@rpt.bwl.de 
  

Übersicht über die Wertgrenzen 
bei der Vergabe von Aufträgen 

 
 

Interreg VI Programm 
Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 2021-2027 
 
 
Version 2 vom 01.10.2024 



 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 

1. Übersicht EU-Schwellenwerte ....................................................................................... 3 

2. Übersicht Baden-Württemberg ...................................................................................... 4 

3. Übersicht Bayern  ........................................................................................................ 7 

4. Übersicht Vorarlberg ................................................................................................. 11 

5. Übersicht Vergaberecht des Kantons St. Gallen,  
        interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ............... 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Diese Wertgrenzenübersicht dient als Prüfhilfe für die FLC, kann aber das Erarbeiten der 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen nicht ersetzen. Obwohl bei der Erstellung sorg-
fältig vorgegangen wurde, kann keine Gewähr übernommen werden. 
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1. Übersicht EU-Schwellenwerte 
 
Die Festlegungen zu den Schwellenwerten der EU sind u.a. in der Richtlinie 2014/24/EU (All-
gemeine Vergaberichtlinie) und 2014/25/EU (Sektorenvergaberichtlinie) zusammen mit den 
jeweils gültigen Änderungsverordnungen geregelt. 
 
 
Diese EU-Schwellenwerte gelten ab dem 01.01.2024: 
 
 

 
VO (EU) Nr. 
2023/2495 -2497 
und 2023/2510 
vom 15.11.2023  

Bauaufträge 

 ≥ 5.538.000 € 
Vergabe oberhalb der 
EU-Schwellenwerte 

 < 5.538.000 € 

Vergabe nach jeweiligem 
nationalen Recht unter-
halb der EU-Schwellen-
werte 

Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge 

 ≥   221.000 € 
Vergabe oberhalb der 
EU-Schwellenwerte 

 <   221.000 € 

Vergabe nach jeweiligem 
nationalen Recht unter-
halb der EU-Schwellen-
werte 

Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge in den 
Sektoren Energie-, 
Trinkwasser- und Ver-
kehrsversorgung 

 ≥   443.000 € 
Vergabe oberhalb der 
EU-Schwellenwerte 

 <  443.000 € 

Vergabe nach jeweiligem 
nationalen Recht unter-
halb der EU-Schwellen-
werte 
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2. Übersicht Baden-Württemberg 
 
A. Liefer- und Dienstleistungsverträge 
 
Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben der Kommunen: 
 
Verhandlungsvergabe mit oder ohne  
Teilnahmewettbewerb (je Los) 

Auftragswert 
netto 

 

 

Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge 

bis 100.000 € 

 § 31 Abs. 1 GemHVO 
 VergabeVwV vom 

24.07.2018 
 Empfehlung zur Anwen-

dung der UVgO (Nr. 
2.3.1 VergabeVwV) 

 Empfehlung zur Anwen-
dung der VwV Beschaf-
fung ( Nr. 2.3.2 Vergabe-
VwV 

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (je Los) 

 

Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge 

bis 221.000 € 

 § 31 Abs. 1 GemHVO 
 VergabeVwV vom 

24.07.2018 Empfehlung 
zur Anwendung der 
UVgO (Nr. 2.3.1 Verga-
beVwV) 

 Empfehlung zur Anwen-
dung der VwV Beschaf-
fung ( Nr. 2.3.2 Vergabe-
VwV 

Direktaufträge 

 

Direktauftrag 

bis 10.000 € 

 § 31 Abs. 1 GemHVO 
 VergabeVwV vom 

24.07.2018 
 Empfehlung zur Anwen-

dung der UVgO (Nr. 
2.3.1 VergabeVwV) 

 Empfehlung zur Anwen-
dung der VwV Beschaf-
fung (Nr. 2.3.2 Vergabe-
VwV 

 Schreiben des IM vom 
01.09.2022 an die 
Rechtsaufsichtsbehör-
den betr. Wertgrenzen 
für die Vergabe von Di-
rektaufträge 
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Bauaufträge   

 

 
 
Direktauftrag 
 
Freihändige Vergabe 
 
Beschränkte Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb 
 

bis 10.000 € 
 
bis 100.000 € 
 
bis 1.000.000 € 
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Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben von Behörden und Betrieben des Lan-
des und der Kommunen mit Anwendung VwV Beschaffung: 
 

Verhandlungsvergabe mit oder 
ohne Teilnahmewettbewerb (je Los) 

Auftragswert 
netto 

 

 

 
Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge 

bis 221.000 € 

• § 55 LHO  
• Allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu § 55 LHO (VV 
LHO)  
• Unterschwellenvergabeord-
nung (UVgO)  
• Verwaltungsvorschrift der 
Landesregierung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VwV Beschaffung) vom 
23.07.2024 
(Ziffer 8.3 VwV Beschaffung) 

 

Direktauftrag 
 
 

 
Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge. 
Dies gilt auch für 
die Beschaffung 
freiberuflicher Leis-
tungen 

 
bis 100.000 € 

• § 55 LHO  
• Allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu § 55 LHO (VV 
LHO)  
• Unterschwellenvergabeord-
nung (UVgO)  
• Verwaltungsvorschrift der 
Landesregierung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VwV Beschaffung) vom 
23.07.2024 
(Ziffer 7.2 VwV Beschaffung) 

 
Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb (je Los) 

Auftragswert 
netto 

 

ohne  
Teilnahme- 
wettbewerb 

 
Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge  

bis 221.000 €   

• § 55 LHO  
• Allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu § 55 LHO (VV 
LHO)  
• Unterschwellenvergabeord-
nung (UVgO)  
• Verwaltungsvorschrift der 
Landesregierung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VwV Beschaffung) vom 
23.07.2024 
(Ziffer 8.3 VwV Beschaffung) 
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Direktauftrag 
bei Start-up-
Unternehmen 
 
 

 
Erhöhter Schwel-
lenwert gilt im Rah-
men eines auf 3 
Jahre begrenzten 
Pilotprojektes.  

 
bis 221.000 € 

• § 55 LHO  
• Allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu § 55 LHO (VV 
LHO)  
• Unterschwellenvergabeord-
nung (UVgO)  
• Verwaltungsvorschrift der 
Landesregierung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VwV Beschaffung) vom 
23.07.2024 
(Ziffer 4.2 VwV Beschaffung) 

 
 
Die gemeinsame Beschaffung ist insbesondere über das Logistikzentrum BW (LZBW) gem. 
§ 108 I GWB ohne Vergabeverfahren möglich. 
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B. Baumaßnahmen 
 
Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben der Kommunen, Behörden und Betriebe 
des Landes: 
 

Direktauftrag 
 
 

Baumaßnahmen für Vorhaben 
des Landes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bis 3.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• § 55 LHO  
• Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften zu  
§ 55 LHO (VV LHO)  
• Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bau-
leistungen Teil A 
(VOB/A) Abschnitt 1 

Baumaßnahmen für Vorhaben 
der Kommunen 

bis 10.000 € • § 55 LHO  
• Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften zu 
§ 55 LHO (VV LHO)  
• Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bau-
leistungen Teil A 
(VOB/A) Abschnitt 1 

Freihändige Vergabe (je Los) Auftragswert 
netto 

 

 Baumaßnahmen für Vorhaben 
des Landes 

bis 10.000 €  
 

§ 3a Abs. 3 VOB/A 
2019 

Baumaßnahmen für Vorhaben 
der Kommunen 

bis 100.000 € Ziffer 2.1.1 Vergabe-
VwV 2019 
i.V.m. 
§ 3a Abs. 3 VOB/A 
2019 

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (je Los) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbaugewerke (ohne Energie-
u. Gebäudetechnik),  
Landschaftsbau und  
Straßenausstattung 

bis 50.000 € 

§ 3a Abs. 2 Ziffer 1. 
VOB/A 2019 
 
Bei Kommunen bis zu 
1.000.000 € Tief-, Verkehrswege- und  

Ingenieurbau 
bis 150.000 €   

Übrige Gewerke bis 100.000 €  

 
 
Anmerkung zur Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb: 
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Auch bei der Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb soll ein Wettbewerb die Re-
gel sein. Der Auftraggeber bleibt grundsätzlich verpflichtet, mehrere Preisanfragen bzw. An-
gebote, in der Regel wenigstens drei, einzuholen (§ 12 Abs.2 UVgO).  
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3. Übersicht Bayern 
 
A. Liefer- und Dienstleistungsverträge 
 
Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben der Kommunen: 
Inkrafttreten ab 26.03.2020 (über VVöA) und 08.12.2020 (über Bekanntmachung für Kommu-
nen) 
 

Verhandlungsvergabe mit 
oder ohne Teilnahmewett-
bewerb 

Auftragswert netto  

Liefer- und  
Dienstleistungsaufträge 

bis 100.000 €   
 
Befristet bis 31.12.2024 
für alle Beschaffungen 
< 215.000 € 

Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministerium des In-
nern und für Integration über die 
Vergabe von Aufträgen im kom-
munalen Bereich vom 31.07.2018, 
geändert durch Bekanntmachung 
vom 19.09.2023 (BayMBI Nr. 481) 

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 

Liefer- und  
Dienstleistungsaufträge 

bis 100.000 €   
 
Befristet bis 31.12.2024 
für alle Beschaffungen 
< 215.000 € 

Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministerium des In-
nern und für Integration über die 
Vergabe von Aufträgen im kom-
munalen Bereich vom 31.07.2018, 
geändert durch Bekanntmachung 
vom 19.09.2023 (BayMBI Nr. 481) Direktauftrag (Ziffer 1.2.10 

der Bekanntmachung) 
 

bis 5.000 €  
 
Befristet bis 31.12.2024 
für alle Beschaffungen 
< 25.000 € 
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Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben staatlicher Einrichtungen: 
Inkrafttreten ab 26.03.2020 
 

Verhandlungsvergabe 
ohne Teilnahmewettbe-
werb (je Los)  

Auftragswert netto  

Liefer- und  
Dienstleistungsaufträge bis 100.000 €  

  
Befristet bis 31.12.2024 
für alle Beschaffungen 
< 215.000 € 

Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung über die Verwal-
tungsvorschrift zum öffentlichen 
Auftragswesen (VVöA) vom 
24.03.2020, geändert durch Be-
kanntmachung vom 19.09.2023 
(BayMBI Nr. 480) 

Direktauftrag 
 

 
bis 5.000 €  
 
Befristet bis 31.12.2024 
für alle Beschaffungen 
< 25.000 € 

 
Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung über die Verwal-
tungsvorschrift zum öffentlichen 
Auftragswesen (VVöA) vom 
24.03.2020, geändert durch Be-
kanntmachung vom 19.09.2023 
(BayMBI Nr. 480) 

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (je Los) 

Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge 

bis 100.000 €   
 
Befristet bis 31.12.2024 
für alle Beschaffungen 
< 215.000 € 

Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung über die Verwal-
tungsvorschrift zum öffentlichen 
Auftragswesen (VVöA) vom 
24.03.2020, geändert durch Be-
kanntmachung vom 19.09.2023 
(BayMBI Nr. 480) 
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B. Baumaßnahmen 
 
Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben der Kommunen: 
 

Direktauftrag 
 
 

 
bis 10.000 € 
 
Befristet bis 31.12.2024 für alle 
Beschaffungen <25.000 € 

Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und für 
Integration über die Vergabe von Auf-
trägen im kommunalen Bereich vom 
31.07.2018, geändert durch Bekannt-
machung vom 19.09.2023 (BayMBI. Nr. 
481) 

Freihändige 
Vergabe 

bis 100.000 Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und für 
Integration über die Vergabe von Auf-
trägen im kommunalen Bereich vom 
31.07.2018, geändert durch Bekannt-
machung vom 19.09.2023 (BayMBI. Nr. 
481) 

Beschränkte 
Ausschreibung 

< 1.000.000 € Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und für 
Integration über die Vergabe von Auf-
trägen im kommunalen Bereich vom 
31.07.2018, geändert durch Bekannt-
machung vom 19.09.2023 (BayMBI. Nr. 
481) 
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Übersicht der nationalen Wertgrenzen für Vorhaben staatlicher Einrichtungen: 
 

Direktauftrag 
 
 

 
bis 10.000 € 
 
Befristet bis 31.12.2024 für alle 
Beschaffungen < 25.000 € 

Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsregierung über die 
Verwaltungsvorschrift zum öffent-
lichen Auftragswesen (VVöA) 
vom 24.03.2020, geändert durch 
Bekanntmachung vom 
19.09.2023  
(BayMBI. Nr. 480) 

Freihändige 
Vergabe (je Los) 

bis 100.000 € Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsregierung über die 
Verwaltungsvorschrift zum öffent-
lichen Auftragswesen (VVöA) 
vom 24.03.2020, geändert durch 
Bekanntmachung vom 
19.09.2023 
(BayMBI. Nr. 480) 

Beschränkte  
Ausschreibung 

bis 1.000.000 € 

Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsregierung über die 
Verwaltungsvorschrift zum öffent-
lichen Auftragswesen (VVöA) 
vom 24.03.2020, geändert durch 
Bekanntmachung vom 
19.09.2023 
(BayMBI. Nr. 480) 

 
 
Anmerkung zur Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb: 
Auch bei der Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb soll ein Wettbewerb die  
Regel sein. Der Auftraggeber bleibt grundsätzlich verpflichtet, mehrere Preisanfragen bzw. 
Angebote, in der Regel wenigstens drei, einzuholen (§ 12 Abs.2 UVgO). 
 
Die Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen VVöA trat am 24.03.2020 in Kraft. 
 
Weitere Informationen unter www.vergabeinfo.bayern.de oder www.abz-bayern.de 
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4. Übersicht Vorarlberg 
 
 

 
 
*  Paragraphenangaben beziehen sich auf das Bundesvergabegesetz 2018 in der jeweils gül-
tigen Fassung. Diese Arbeitshilfe dient lediglich als Überblick und kann die Kenntnis der 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 nicht ersetzen. Obwohl bei der Erstellung 
sorgfältig vorgegangen wurde, kann keine Gewähr übernommen werden. 
 
** Die von der Europäischen Kommission festgesetzten Schwellenwerte für Auftragsvergabe-
verfahren sind ab 01.01.2024 gültig (BGBl. II Nr. 405/2023). 
 
*** Hinweis zur Direktvergabe: 
Der genannte Auftragswert bleibt gemäß Schwellenwerteverordnung 2018 geändert per Ver-
ordnung der Bundesministerin für Justiz, BGBl II Nr. 405/2023 bis 31.12.2025 gültig.  
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5. Übersicht Vergaberecht des Kantons St. Gallen,  
    interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
 
Anzuwenden für alle Aufträge, die von Schweizer Projektpartnern vergeben werden. 
 
Öffentliches Beschaffungswesen: 
Schwellenwerte für die Wahl der Verfahren nach den internationalen Vereinbarungen. 
 
Nach Art. 14 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.11; 
abgekürzt VöB) richtet sich die Wahl des Verfahrens bei Aufträgen, die internationalen Ver-
einbarungen unterstehen, nach den im Amtsblatt des Kantons St. Gallen veröffentlichten 
Beträgen. Das Baudepartement veröffentlicht die Beträge jährlich. 
 
Für die Jahre 2024 und 2025 gelten weiterhin folgende Schwellenwerte: 
 
Auftraggeber, die dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
vom 8. Dezember 1994 (SR 0.632.231.422) unterstehen: 
 
  

Auftragswert in Franken netto 
(Auftragswert in Sonderziehungsrechten) 
 

 
Auftraggeber 
 

 
Bauaufträge 
(Gesamtwert 
des Bauwerkes) 

 
Lieferungen 

 
Dienstleistungen 
 

 
Kantone 

 
 8 700 000 
(5 000 000) 

 
 350 000 
(200 000) 

 
 350 000 
(200 000) 

 
Öffentliche Auftraggeber in den 
Sektoren Wasser-, Energie- 
und 
Verkehrsversorgung 

 
 8 700 000 
(5 000 000) 
 

 
 700 000 
(400 000) 
 

 
 700 000 
(400 000) 
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Auftraggeber, die dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen 
Beschaffungswesens vom 21. Juni 1999 (SR 0.172.052.68) unterstehen: 
 
  

Auftragswert in Franken netto 
(Auftragswert in Euro netto) 
 

 
Auftraggeber 

 
Bauaufträge 
(Gesamtwert 
des Bauwerkes) 

 
Lieferungen 

 
Dienstleistungen 
 

 
Gemeinden 

 
 8 700 000 
(6 000 000) 

 
 350 000 
(240 000) 

 
 350 000 
(240 000) 

 
Private Unternehmen mit aus-
schließlichen oder besonderen 
Rechten in den Bereichen Was-
ser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung 
(einschließlich Drahtseilbahnen 
und Skiliftanlagen) 

 
 8 700 000 
(6 000 000) 
 

 
 700 000 
(480 000) 
 

 
 700 000 
(480 000) 
 

 
 
 
 Auftragswert in Franken netto 

(Auftragswert in Euro netto) 
 

 
Auftraggeber 
 

 
Bauaufträge 
(Gesamtwert 
des Bauwerkes) 

 
Lieferungen 

 
Dienstleistungen 
 

 
Staatliche Behörden und öffent-
liche 
oder private Unternehmen im 
Bereich des Schienenverkehrs 
sowie im Bereich der Gas- und 
Wärmeversorgung 

 
 8 000 000 
(5 000 000) 
 

 
 640 000 
(400 000) 
 

 
 640 000 
(400 000) 
 

 
Öffentliche sowie aufgrund ei-
nes besonderen oder aus-
schließlichen Rechts tätige pri-
vate Unternehmen im Bereich 
der Telekommunikation 
 

 
 8 000 000 
(5 000 000) 
 

 
 960 000 
(600 000) 
 

 
 960 000 
(600 000) 
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Zur Erinnerung: Nach Art. 14 Abs. 1 VöB richtet sich die Wahl des Verfahrens bei Aufträgen, 
die keinen internationalen Vereinbarungen unterstehen, nach dem Anhang zur VöB. Die 
Schwellenwerte im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich bleiben unverändert. 
 
 
Schwellenwerte und Verfahren im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich: 
 

Verfahrensarten Lieferungen 
(Auftragswert 
CHF netto) 

Dienstleistungen 
(Auftragswert 
CHF netto) 

Bauarbeiten 
(Auftragswert CHF netto) 

Baunebenge-
werbe 

Bauhauptge-
werbe 

Freihändige Vergabe unter 100 000 unter 150 000 unter 150 000 unter 300 000 

Einladungsverfahren unter 250 000 unter 250 000 unter 250 000 unter 500 000 

offenes/selektives Ver-
fahren 

ab 250 000 ab 250 000 ab 250 000 ab 500 000 

 
 
Für die Beantwortung von Fragen können sich Auftraggeber an die Rechtsabteilung des 
Baudepartementes wenden (Tel. 058 229 30 79). 
Weitere Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: 
http://www.beschaffungswesen.sg.ch. 
 
 
 
 


